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1. Lag e im Rau m / Geltu n gs b ereic h d es B eb auung s p lanes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Das Plangebiet liegt im Nordosten der Stadt Pasewalk und hat eine Größe von rund 21.200 m2. 

Es umfaßt Teile des Flurstücks 52/10 und die Flurstücke 23/3, 52/12, 52/13,52/14, 53/3 und 53/4. 

Das Plangebiet ist wie folgt begrenzt: 

im Süden durch gemischt genutzte Flächen 
im Norden durch einen Graben mit anschließendem Wohngebiet 
im Osten durch Schrebergarten und Gartenland 
im Westen durch die Feldstraße. 

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches des Erschließungsgebietes geht aus der 
dazugehörenden Kartenunterlage hervor. 

Das B-Plan Gebiet hat Anbindungsmöglichkeit an die Feldstraße und einen Fussweg zur 
Lindenstrasse über das Flurstück 52/1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO. Der Fussweg wird als Rettungsweg für die 
Feuerwehr hergestellt. 

2. Erforderlichkeit und Ziele des Bebauung splanes 

2, 1 Erfordern is und Planung sziel 

Der Vorhabenträger beabsichtigt, durch die Ausweisung neuer Wohngebiete das Angebot an be- 
baubaren Flächen im Gebiet des Zentralortes zu vergrößern, um der vorhandenen Nachfrage 
Rechnung zu tragen. Betrachtet man die Entfernung zum Zentrum, erscheint es daher sinnvoll, 
das bestehende Wohngebiet im Bereich der Straße Lindenstraße und Feldstraße abzurunden. 

Das an das Plangebiet angrenzende Wohngebiet weist die Charakteristika eines "Allgemeinen 
und Besonderen Wohngebietes" entsprechend der Baunutzungsverordnung auf. Die 
Weiterentwicklung dieses Wohngebietes entspricht der gemeindlichen Entwicklungszielsetzung, 
da diese Flächen im Entwurf des Flächennutzungsplanes als Wohnbauflächen ausgewiesen sind. 

Auf die Landesraumordnung hat das Plangebiet keine grundsätzliche Auswirkung. 

Die Überplanung der genannten Flächen soll dabei so entwickelt werden, daß die Bebauung an 
der Feldstraße durch eine zweigeschossige Bauweise das sich nach Norden entwickelnde 
Plangebiet abschirmt und durch eingeschossige Bauweise fortgesetzt wird. 

Das Plangebiet wird im Moment als Garagengrundstück und als Gärtnereiflächen genutzt. 

2.2 Übereinstimmung mit den vorbereitenden Plänen 

lm Entwurf des Flächennutzungsplanes der Stadt Pasewalk ist das Plangebiet des 
Bebauungsplanes gemäß §1 (1), Nr. BauNVO als Wohnbaufläche ausgewiesen 
Die Planungsziele des Bebauungsplanes stimmen mit den Entwicklungszielen des Entwurfes des 
Flächennutzungsplanes überein. 

3. Planinhalt 

Durch die im B-Plan getroffenen Festsetzungen soll eine Nutzung erreicht werden, die sich in Art 
und Maß der baulichen Nutzung an der vorhanden Struktur und an den Zielen der Stadt Pasewalk 
orientiert. 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Alle Bauflächen des Planbereiches werden als Allgemeines Wohngebiet entsprechend § 4 
Baunutzungsverordnung ausgewiesen. Folgende Nutzungen werden ausgeschlossen: 
Sonstige nichtstörende Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe und Tankstellen, 
da die Verkehrsführung des Plangebiet nicht für diese Art der Nutzung ausgelegt ist 
und aus Gründen des gehobenen Immissionsschutz für das Plangebiet. 
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3.2 Maß der bau l ic hen Nu tz u n g zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Das Maß der baulichen Nutzung ist im Plangebiet verschieden festgesetzt. Das Allgemeine 
Wohngebiet Nr. 1 läßt eine eingeschossige Bebauung mit einer Grundflächenzahl von 0,3 zu, 
während das Allgemeine Wohngebiet Nr. 2 zweigeschossig mit einer Grundflächenzahl von 0,25 
und einer Geschoßflächenzahl von 0,5 bebaut werden darf. Insgesamt ist somit eine 
aufgelockerte, den örtlichen Bauweisen und dem vorhandenen Siedlungsbild adäquate 
Baustruktur gewährleistet. 

3.3 Bauweise, Baugrenezen, überbaubare Flächen 

lm gesamten Plangebiet ist die offene Bauweise festgesetzt. Die Grenzabstände sind so 
festgelegt, daß einerseits die nötige Flexibilität der zukünftigen Parzellierung und ausreichend 
überbaubare Flächen auf den Grundstücken zur Verfügung stehen und andererseits auch die 
nötigen F.reiräume und nachbarschaftlichen Abstände geschaffen werden. Die Abstandsflächen 
zu den erschließenden Straßen sind mit 3,0 m angegeben. 

3.4 Verkehrserschließung 

Die Erschließung des Planbereiches erfolgt über die an das Plangebiet angrenzende ausgebaute 
Feldstraße bzw. über neu zu erstellende Planstraßen innerhalb des Plangebietes sowie eines 
Geh.- und Radweges mit einer Breite von 4,00 m. Der Gehweg soll als zusätzlicher Rettungsweg 
dienen. Die Planstraße soll mit einem Gesamtprofil von 6,05 m Breite ausgebildet werden. 
Zwischen der zweiten und dritten Stichstraße wird das Gesamtprofil auf 7,00 m erweitert. Sie soll 
als Mischverkehrsfläche gestaltet werden und wird entsprechend den Empfehlungen der EAE 85 
(Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen 1985) gestaltet. Die Planstraße endet im 
Nordosten des Planungsbereiches in einem Wendehammer, der so dimensioniert ist, daß ein 
Befahren und Wenden durch Rettungs- und Müllfahrzeuge möglich ist. 

Stellplätze innerhalb des Plangebietes sind grundsätzlich auf den eigenen Grundstücken 
nachzuweisen. Entsprechend den textlichen Festsetzungen sind die Stellplätze und ihre 
Zufahrten wasserdurchlässig herzustellen (Fugenanteil über 30 %). 

Innerhalb der in der Planzeichnung eingetragenen Sichtdreiecke ist jede sichtbehindemde 
Nutzung oberhalb 0,70m über Straßenoberkante unzulässig. 

3.5 Ver- und Entsorgun g 

Die Abwasser.- u. Regenwasserbeseitigung erfolgt durch Anschluß an das vorhandene 
öffentliche Kanalnetz der Stadt Pasewalk. Von hier aus wird das Schmutzwasser zur Kläranlage 
geleitet. 

Die Oberflächenwasserbeseitigung erfolgt durch Verrieselung bzw. Versickerung auf den 
Grundstücken und durch ein Kanalnetz. Dieses ist aufgrund der Bodenverhältnisse und der 
angestrebten Nutzung mit ihrem geringen Versiegelungsgrad teilweise möglich. Wo dieses nicht 
möglich ist, ist das Oberflächenwasser an der Nordseite in den Graben bzw in das Kanalnetz 
einzuleiten. 

Frischwasserversorgung im Plangebeit erfolgt über Anschlüsse an das öffentliche 
Wasserversorgungsnetz der Stadtwerke Pasewalk. Zur Sicherung der Löschwasserversorgung 
wird im Einmündungsbereich der neu geplanten Straße in Abstimmung mit dem 
Wasserversorungsverband ein Hydrant eingebaut. 

Der Landkreis Uecker-Randow leistet die Müllbeseitigung im Plangebeit. Die örtlichen 
Versorgungsträger gewährleisten die elektrische Versorgung und die Versorgung mit Erdgas des 
Plangebietes. 

Bei einem Fund von kampfmittelverdächtigen Gegenständen, sind die Bauarbeiten sofort 
einzustellen und der Munitionsräumdienst zu benachrichtigen. 



4. Naturschutz und Landschaft spfl ege zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mit Inkrafttreten des lnvestitionser1eichterungs- und Wohnbaulandgesetzes am 01.05.1993 ist 
das Bundesnaturschutzgesetz um die zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§§ 8a bis 8c ergänzt worden. § 8a BNatSchG hat das 
Verhältnis der Eingriffsregelung zu Teilen des Baurechts verändert. Über Eingriffe und ihre 
Bewältigung ist nun abschließend im Bauleitplanverfahren zu entscheiden. Zentrale 
Verpflichtung ist, das Eingriffsvorhaben so zu planen und durchzuführen, daß 
Beeinträchtigungen vermieden und unvermeidbare Beeinrächtigungen zumindest in einem 
ausgleichbaren Rahmen gehalten und ausgeglichen werden. 

Dazu ist zunächst eine Erfassung und eine Bewertung von Natur und Landschaft in dem 
betroffenen Raum erforderlich. 

Aus dem Ziel, insgesamt eine Verschlechterung der Sitaution von Natur und Landschaft zu 
vermeiden, ergeben sich diesbezügliche Anforderungen an das Plangebiet oder, falls anders 
nicht möglich, an Flächen außerhalb des Plangebietes. 

4.1 Lage un d naturräumlic he Situation 

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Rand der Innenstadt von Pasewalk an der Feldstraße. 
Pasewalk liegt an der östlichen Grenze des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern im 
Niederungsbereich des Flusses Ocker. landschaftlich ist die Stadt dem Ueckerurstromtal 
anzuordnen. Geologisch befindet sich das Gebiet in der Grundmoräne des Pommerschen 
Stadiums der Weichselkaltzeit. Vorherrschende Sedimente sind hier Geschiebemergel und seine 
Verwitterungsprodukte, die mit Sanden und organogenen Bildungen überlagert sein können. 

Die Bewertung der im Anschluß beschriebenen Schutzgüter erfolgt in drei Wertstufen: 

Wertstufe 1 (W1): Bereich mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz 
Wertstufe 2 (W2): Bereich mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz 
Wertstufe 3 (W3): Bereich mit geringer Bedeutung für den Naturschutz. 

Erfassungs- und Bewertungsgegenstand sind die Schutzgüter des Naturschutzes: 

Arten und Lebensgemeinschaften 
Boden 
Wasser 
Luft (d. h. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes) 
La ndschaftsbi Id. 

Grundsätzlich müssen alle voraussichtlich betroffenen Schutzgüter im Untersuchungsgebiet 
betrachtet werden. Wesentliche Erfassungseinheiten sind relativ einheitliche Ausprägungen bzw. 
Ausschnitte eines oder mehrerer Schutzgüter (z.B. Biotoptypen, Bodentypen), daneben aber 
auch z.B. Vorkommen gefährdeter Pflanzen- und Tierarten. 

Der untersuchte Raum umfaßt das Plangebiet in Größe von ca. 2,3 ha. Davon sind ca. 1,9 ha 
Gärtnereiland und ca. 0,2 ha bebaute Fläche und ca. O, 1 ha ehemalige Kleingärten. 
Auswirkungen auf den angrenzenden Raum sind durch die geplanten Nutzungen nicht zu 
erwarten. 



4.2.1 A rt en und Lebens gem einsc haft en zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bewertungskriterien: Naturnähe des Biotoptyps, Vorkommen gefährdeter Arten 

Der Erfassung des Biotoptyps kommt eine besondere Bedeutung zu, weil sie nicht nur 
lnfonnationsgrundlagen für das Schutzgut "Arten und Lebensgemeinschaften" bereitstellen und 
die notwendige Artenerfassungen erleichtern, sondern auch die wichtige Bewertungshilfen für die 
Schutzgüter "Boden", "Wasser" und "Luft" sowie Hinweise zur Ausprägung des Landschaftsbildes 

· geben. 

Innerhalb des Plangebietes sind folgende Biotoptypen anzutreffen: 

- Sandacker (AS) 
- Artenarmer Scherrasen (GRA) 
- Verkehrsfläche. 

Der Großteil (ca. 80 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% der Gesamtfläche) des Plangebietes besteht aus intensiv genutztem 
Gärtnereiland, z.T. mit Gewächshäusern sowie im nördlichen Randbereich aus zwei 
aufgegebenen Kleingärtengeländen mit zwei Datschen und wird im Westen zur Feldstraße von 
einer Garagenanlage begrenzt. lm nördlichen Randbereich grenzt auf einem Teilstück ein 
offener Graben das Plangebiet ab. Alle Flächen werden für ihre bisherige Nutzung nicht mehr 
benötigt. 

Es kommen keine gefährdeten Arten vor. 

Sowohl das Gärtnereiland als auch die Kleingärten sind als intensiv genutzte und wenig 
strukturierte Lebensräume für Arten und Lebensgemeinschaften von nur geringer Bedeutung mit 
Wertstufe 2 - 3 gemäß der "Naturschutzfachlichen Hinweise zur Anwendung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung". 

4.2.2 Boden 

Bewertungskriterien: Natürtichkeitsgrad 

Laut Baugrundgutachten 
Bodenart: S1 
Zustandsstufe 4 
Ausgangsmaterial: 
Wertzahl (Boden-/Ackerzahl) 

Das Gärtnereiland gilt durch bewirtschaftungsbedingte Maßnahmen bis in den Untergrund als 
stark überprägter Naturboden mit der Wertstufe 2. 

Insgesamt ist daher das Schutzgut Boden in seinem Bestand mit Wertstufe 2 einzuschätzen. 

4.2.3 Wasser - Oberfl ächengewässer 

Bewertungskriterien: Natürtichkeitsgrad 

lm Bewertungsgebiet ist am nördlichen Rand ein Teilbereich an einen offenen Graben 
angrenzend. Dieser ist in seiner natürlichen Ausprägung stark übergrenzt durch Ausgrabung und 
Uferaufschüttung und daher als stark überprägtes Oberflächengewässer mit der Wertstufe 2 
einzuschätzen. 



4.2.4 Wass er - Gru nd w asser zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bewertungskriterien: Natürlichkeitsgrad 

Das Grundwasser ist in Gebieten mit herkömmlicher gärtnerischer Nutzung bei den 
vorherrschenden Bodenverhältnissen durch mittleres Stoffeintragsrisiko z. T. durch hohes bis 
sehr hohes Nitratauswaschungsrisiko gefährdet. Es liegt somit eine beeinträchtigte 
Grundwassersituation vor. 

Aufgrund dieser Beeinträchtigung kommt dem Schutzgut Grundwasser hier eine allgemeine 
Bedeutung zu (Wertstufe 2). 

4.2.5 Luft und K lima 

Bewertungskriterien. Natürlichkeitsgrad 

Der Bereich des Plangebietes ist nicht erkennbar durch Emissionen von Industriebetrieben und 
nur gering durch Autoabgase und durch Hausbrandabgase von den umgebenden Straßen aus 
dem angrenzenden Wohngebiet belastet. 

Damit handelt es sich beim Schutzgut Luft um einen wenig beeinträchtigten Bereich (Wertstufe 
2), der somit von Bedeutung ist. 

4.2.6 Landschaftsbild / Ortsbild 

Bewertungskriterien: Naturraumtypische Vielfalt und Eigenart 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Stadtgebietes am nordöstlichen Rand des alten 
Siedlungsbaus. Das Gebiet ist durch eine gemischte Nutzung geprägt. Nördlich schließt sich ein 
Wohngebeit mit 2 - 3-geschossigen Mehrfamilienhäusern an. lm Osten befindet sich ein 
Mischgebiet mit Gartenfachmarkt. lm Süden befinden sich ebenfalls Gärtnereiflächen und im 
Westen ein Garagenkomplex, der an die Feldstraße angrenzt. 

Das Plangebiet ist eben und fällt von Osten nach Westen leicht ab. Ein für die Region typisches 
Ortsbild ist nicht vorhanden. Außerhalb des Plangebietes befinden sich weitere Wohngebiete 
und aufgelassene Industrieflächen sowie Kleingärten. Die Landschaft ist in ihrer 
naturraumtypischen Vielfalt und Eigenart verändert. Durch die geplanten Maßnahmen kann eine 
Verbesserung des Landschafts- und Ortsbildes durch Abrundung und Schließung der 
Feldstraßenbebauung und der abgängigen Gewächshäuser und Datschen erreicht werden. 

Es handelt sich um einen stark beeinträchtigten Landschaftsbildbereich von geringer Bedeutung 
(Wertstufe 3). 

4.2. 7 zusammenfassende Übers icht der Bestandsaufnahme 

Die Bestandsaufnahme zur Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft ist in der 
folgenden Tabelle zusammengefaßt: 



Schutzgut Wertstufe 

Arten und Lebensgemein- Gärtnereiland zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 
schaffen 

Kleinqärten 3 
Boden 2 
Wasser (Grundwasser) 2 
Luft und Klima 2 
Landschaftsbild /Ortsbild 2-3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 Konfli ktanalyse 

4.3.1 Geplante Flächennutzung en in Bezug auf vorhandene Biotypen: 

Bëstand 2· 
" 

.. " Fl~ç@(rn2) PlanÛng .. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA)r ...... FlächEHm2) · .. .. "" .. 

Gärtnerei land 19.000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW A 15.000 
Bebaute Fläche 1.200 1.095 

Anlleoerweue 400 
Wendehammer 

Kleingärten 1.000 
Verkehrsfläche (Straßen) 2.500 
WR? (südlich) 3.000 
Verkehrsfläche (Stellplätze) 
Spielplatz 300 

Summe 21.200 Summ e 21.200 

Für das Allgemeine Wohngebiet (WR1) ist eine Grundflächenzahl von 0,3 vorgegeben, für das 
Allgemeine Wohngebiet (WR2) ist eine Grundflächenzahl von 0,25 vorgegeben. Bei der Anlage 
der Erschließungsstraßen ist von einer Versiegelung von ca. 100 o/o auszugehen. 

Die Tabelle zeigt die sich durch die geplante Maßnahme ergebenden Veränderungen der 
Biotoptypen. Eine Bewertung dieses Eingriffs erfolgt in Kapitel 4.3.3. 

4.3.2 Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Es gilt der Grundsatz, daß Eingriffe die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das 
Landschaftsbild nicht mehr als unbedingt notwendig beeinträchtigen dürfen (§ 8 NNatG). Dabei 
hat die Vermeidung eines Eingriffsvorhabens oder die Unterlassung einzelner von ihm 
ausgehender Beeinträchtigungen Vorrang vor Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen. Eine 
Beeinträchtigung ist vermeidbar, wenn das Vorhaben auch in modifizeirter Weise (z.B. 
verschoben oder verkleinert) ausgeführt werden kann. 

Der Vermeidung von Beeinträchtigungen dienen (neben der Ausweisung von Grünflächen etc.) 
folgende zeichnerische und textliche Festsetzung des Bebauungsplanes: 

1. Stellplätze und ihre Zufahrten sollen aus wasserduchlässigen Materialien hergestellt werden, um 
die Bodenversiegelung und damit die Auswirkung auf Bodenlebewesen und die 
Grundwassemeubildung zu verringern. 

2. Das anfallende Regenwasser soll auf den jeweiligen Grundstücken versickert werden, um die 
Grundwassemeubildung möglichst wenig zu beeinträchtigen. 

3. Das Pflanzgebot bezieht sich auf standortgerechte, einheimische Arten. 



4.3.3. Erm itt lun g d es Eing r iffta tbes ta n des zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ein Eingriff im Sinne des zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ 8 Abs. 1 BNatSchG und § 11 NGEL Mecklenburg-Vorpommern ist 
gegeben, wenn ein durch die Planung ermöglichtes Vorhaben (beide Bedingungen müssen 
zutreffen): 

1. zu einer Veränderung der Gestalt oder Nutzung der Grundflächen führt und 

2. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschftsbild erheblich beeinträchtigen 
kann. 

Bei der Bewertung der Erheblichkeit einer Beeinträchtigung kann von folgenden 
Grundannahmen ausgegangen werden: 

ln Bereichen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz ist eine Beeinträchtigung in der 
Reqel erheblich. 

ln Bereichen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz ist eine Beeinträchtigung 
erheblich, wenn ein Schutzgebiet wesentlich verändert wird und die Beeinträchtigung nicht 
nur kurzzeitig ist. 

ln Bereichen mit geringer Bedeutung für den Naturschutz ist eine Beeinträchtigung in der 
Regel nicht erheblich. 

4.3.3.1 Art en und Lebensgemeinschaften 

Umbau und Beseitigung ven Vegetation auf intensiv genutztem Gärtnereiland (1.000 m2
) und 

Kleingärten. Seide Biotoptypen vorher W3, nachher W3 ⇒ keine Beeinträchtigung. 

4.3.3.2 Boden 

ln beiden Bereichen (Gärtnerei und Kleingärtner) ist mit Bodenauf- und -abtrag, 
Bodenverdichtung und-versiegelung in folgendem (maximalen) Umfang zu rechnen: 

ßØz¢,c:@üiïg .......... ••••••••• GR? bzwrf •" >::: •H . Qb.¢rt,:>.~µb~tëi :: .......... Fâktot••: ... ······: + • Fläche/E · ······••:•:••·· 

lätze, Zufahrten 
Straße 

0,3 4.500 
1 2.250 

2.500 1 2.500 
WA 3.000 0,25 750 
WA1 Stell lätze, Zufahrten 1 37,5 

Summe 21.200 10.375 

Die Tabelle zeigt, daß der Anteil versiegelter Flächen durch die geplante Maßnahme maximal 
48,9 % ausmachen kann. ln den Richtlinien zur Bewertung des Schutzgutes "Boden" wird 
zusammenhängend bebauten Bereichen die Wertstufe 3 zugeordnet, wenn der Anteil 
versiegelter Sieldungsflächen mehr als 50 % ausmacht. Nach dieser Definition ist der 
zukünftigen Nutzung des Plangebietes in Bezug auf die Wertigkeit des Bodens weiterhin die 
Stufe 2 (oder 2 - 3) zuzuordnen. Damit liegt in jedem Fall keine erhebliche Beeinträchtigung vor. 

4.3.3.3 Wasser 

Durch Bodenverdichtung und -versiegelung wird die ohnehin beeinträchtigte 
Grundwassersituation nicht erheblich zusätzlich beeinträchtigt. Durch die Aufgabe der 
gärtnerischen und kleingärtnerischen Nutzung wird die Grundwassersituation hinsichtlich des 
Schadstoffeintrags sogar eher verbessert. 

Damit ist das Gesamtgebiet (vorher W2) weiterhin mit W2 einzuschätzen, es liegt somit keine 
Beeinträchtigung vor. 

Der offene Graben wird durch die Baugrenze von 7,5 m in diesem Bereich nicht mit Bebauung 
belastet und es liegt somit keine Beeinträchtigung vor. 

4.3.3.4 Luft 



Durch die Beseitigung oder Umbau von Vegetation und Bodenversiegelung wird die wenig 
beeinträchtigte Luftsituation nicht erheblich zusätzlich beeinträchtigt. 

Damit ist das Gebiet (vorher W2) weiterhin mit W2 einzuschätzen, es liegt somit keine 
Beeinträchtigung vor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.3.5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALandschafts bild und Orts bild 

Durch Bebauung und Beseitigung oder Umbau von Vegetation wird der Bereich nicht erheblich 
zusätzlich beeinträchtigt. Die Planung soll vielmehr zu einer Abrundung des Ortsbildes führen. 

Das Gesamtgebiet (vorher W2-3) ist daher mit W3 einzuschätzen. Damit liegt keine erhebliche 
Beeinträchtigung vor. 

4.3.3.6 Zusar:nmenfassung in Bezug auf die geplanten Flächennutzung en 

Es ergibt sich somit folgende zusammenfassende Übersicht über die Wertigkeit der einzelnen 
Schutzgüter vor und nach der geplanten Maßnahme: 

.. . :Wei::t$tlJfe vor def zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHL/ : We.rtstufé}j : nach : .. der 
· ::::: Mâ&nahmê ··: Maßnåhme + ' 

Arten und Lebensgemein- 
schaften 3 3 
Boden 2 2 oder 2 - 3 
Wasser Grundwasser 2 2 
Luft und Klima 2 2 
Landschaftsbild/ Ortsbild 2-3 3 

4.3.4 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Unvenneidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind auszugleichen, d. h. es darf nach 
Beendigung des Eingriffs keine erhebliche Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zurückbleiben. Der erforderliche Ausgleich ist im 
juristischen Sinne erreicht, wenn alle erheblichen Beeinträchtigungen auf ein unerhebliches Maß 
gesenkt werden können. Ausgleichsmaßnahmen müssen die betroffenen Funktionen und Werte 
räumlich erreichen und gleichartig sein. Sie sind im vom Eingriff betroffenen Raum 
durchzuführen. 

Ein Ausgleich ist nur gewährleistet, wenn die Beeinträchtigungen zeitnah behoben werden 
können. Das Erreichen des Kompensationsziels muß hinreichend wahrscheinlich sein. 
Ersatzmaßnahmen unterscheiden sich von den Ausgleichsmaßnahmen dadurch, daß möglichst 
ähnliche Funktionen und Werte des Naturhaushaltes hergestellt werden. Es ist die größtmögliche 
Annäherung an den voraussichtlichen Funktions- und Wertverlust anzustreben. 

4.3.4.1 Ermitt lung der Ausgleichbarkeit von Beeinträchtigun gen und Entwicklung von 
Kompensationsmaßnahmen 

Die Ennittlung des Eingriffstatbestandes hat in der Zusammenfassung ergeben (siehe 4.3.3.6), 
daß Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Realisierung des Bebauungsplanes 
nicht erforderlich sind, da keine erheblichen Beeinträchtigungen für die einzelnen Schutzgüter 
festgestellt wurden. 

- Arten- und Lebensgemeinschaften: Der Grünsteifen dient Tieren (besonders Vögeln, Insekten 
und Kleinsäuger) als Nahrungs-, Brut-, Schlaf- und Zufluchtsstätte, 



Der Boden wird (mechanisch oder durch tiefwurzelnde Pflanzen) gelockert, die Bodenvitalität 
und Bodenentwicklung gefördert, 

die Regenwasserversickerung wird erleichtert, 

der Grünstreifen fördert (an seiner Leeseite) Taubildung, Niederschlag und Bodenfeuchte und 
mindert Verdunstung und Windgeschwindigkeit, 

der Grünstreifen gliedert und belebt das Landschaftsbild. 

Die Durchführung einer Auslgeichsmaßnahme ist auch deswegen sinnvoll, weil eine 
Beeinträchtigung des Bodens durch die geplante Bebauung mit einer halben Wertstufe im 
Rahmen des Ermessens durchaus argumentiert werden kann. ln der folgenden Tabelle ist 
deswegen berechnet worden, welcher Flächenbedarf zum Ausgleich erforderlich wäre, wenn eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes "Boden" (also eine volle Wertstufe) ermittelt 
worden wäre: 

. ,u,·,_.·_,.'.P,._•,,•e_:.•,•.rb.F.·. ªia·~_-·c,.~haer_e __ •.,•,,',,/, Fakten für\ , ' · auszu- y,. < ~ôrnp~n,s~tic{ glE?1cflêô2} + 
.. , ,,.,,, • n !YE detFiäché 

WA1 12,475 
WA1 (Stellpl., Zufahrten) 

wasserdurchl. 
Oberfläche 1,871 

Straße 730 
WA1 3.175 
WA2 (Stell pl., Zufahrten) 

wasserdurchl. 
Oberlfäche 1,085 

Summe 19.336 

0,3 3,743 

1.871 
730 

0,4 1,270 

1,085 

8.699 

0,3 1,1123 

0,2 374 
0,3 29 
0,3 381 

0,2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA217 

2.314 

Aus dem Vergleich mit dem hier ermittelten Flächenbedarf kann gefolgert werden, daß der 
geplante Grünstreifen mit seiner Größe von 1.100 qm eine adäquate Maßnahme im Hinblick auf 
die Belange des Naturschutzes darstellt. 

Für das Schutzgut "Grundwasser'' (Beeinträchtigungsfaktor.Bodenversiegelung) können als 
Vermeidungsmaßnahmen die Verwendung wasserdurchlässiger Oberflächenbeläge bei 
Zufahrten und Stellplätzen, niedrige Grundfächenzahl von 0,3 auf 80 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% des Plangebietes (WR1) 
sowie Regenwasserversickerung auf den Grundstücken (Wiedervernässung) zur Förderung der 
Bodenentwicklung und Bodenvitalität angeführt werden. 

4.3.4.2 Grünordnerische Festsetzun gen im Bebauungsplan 

Stell- und Parkplätze mit ihren Zufahrten sind nur in wasserdurchlässiger Ausführung (Pflaster 
mit 30 % Fugenanteil, Rasensteine, Schotterrasen o.ä.) zulässig. 

Je Hausgarten ist ein Hochstamm eines standortgerechten Gehölzes (siehe Pflanzliste) zu 
pflanzen. 

lm WA 2 ist je angefangene 200 m2 nicht überbaubare Grundstücksfläche ein Hochstamm 
eines standortgerechten Gehölzes (siehe Pflanzliste) zu pflanzen. 

Der straßenraum ist durch Baumpflanzungen zu untergliedern. Dabei ist je angefangene 
200 m2 Verkehrsfläche ein Hochstamm eines standortgerechten Gehölzes (siehe 
Pflanzliste) zu pflanzen. 

Die Stellplatzanlagen im WA 2 sind durch Baumpflanzungen zu untergliedern. 

5. Durchführung und F inazierung des B-Planes 

soziale und bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. Eine dem Plan entsprechende 
Grundstücksparzellierung ist möglich, da das Plangebiet zwei Eigentümern gehört. Die 



Eigentümer übernehmen anteilig die Erschließung des Plangebietes und übertragen die Straßen 
nach Fertigstellung der Bauten an die Stadt Pasewalk. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. Flächenb ilanz 

Entsprechend dem Siedlungscharakter und den im Bebauungslplan Nr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12/97 Feldstrasse 
festgesetzten Nutzungen werden folgende Flächen ausgewiesen: Allgemeine Wohngebiete 
gemäß § 1 (2) 2 Bau NV O, Verkehrsflächen / Stellplatzflächen gem. § 9 (1) Satz 11 und 22 
BauGB sowie Flächen für das Anpflanzen von Bäumen gemäß§ 9 (1) Satz 25 a BauGB. 

ln der nachfolgenden Tabelle sind die Flächenanteile der einzelnen Nutzungsarten festgesetzt: 

Nutzungsart , 

....... 

·· + fl~.9b.~n.ar,teil,: : + überoáubäre!Flächet 
.. ········•·•···. àbsólüt -.. . relativ •·•·••· åbspl.uÏi > { ~tåtjv · 

··•••••••· (m2)5 . · ·· (%) • +. ëM2)Y· · •(o/o) • • ... :c. ·•• 
Allqern. Wohngebeit 1 
Alluern. Wohnoebeit 2 
Pflanzgebot1 ,095 

12,475 60 3,743 18 GRZ 0,3 
3,175 15 1,270 16 GRZ 0,4 
5 

Stellplatzfläche 1,085 5 
Spielplatz 75 O 
VerkehrsFlächen 3,050 15 

Summe 20,955 100 5,013 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA24 

Die in der Tabelle als gering erscheindende Größe der Grünflächen ist insoweit zu relativieren, 
als daß durch die relativ gering festgesetzte Grundflächenzahl in den Wohngebieten ein hoher 
Anteil von Freifächen ermöglicht wird, die durch privat anzulegende Gärten und gesichert durch 
textliche Festsetzungen den Grünflächenanteil des Bebauungsgebietes erhöhen (vgl. 
überbaubare Flächen), 

Aufgestellt: 

Visselhövede, den 28.3.98 



Anlage zur Begründung zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gutachten 

für A usgleichs- und Eingr iffsbi lanzierung zum B-Plaò Nr . 12/97 

Feldst r asse zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ausführung: Meike Priebe 
Agr. Dpl. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIng. Ganenbau 

Dorfstr. 1 
17392 Rnbenow 

Tel. 039722/22878 
Stand: 10.07.97 
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I .Vorgehensweise 

Es erfolgte eine Parzell ierung auf Grundlage vorhandener Vegetation. Daraus ergab sich folgende 
Einteilung (siehe Skizze). 
Alle auf der parzell ierten Fläche zum Aufnahmezeitpunkt vorhandenen krautigen und auch verholzten 
Pflanzen wurden gesichtet und festgehalten, wobei eine Quantifizierung bei ersteren nicht für nötig 
ersehen wurde. 

I Kartoffelacker 
bewirtschafteter Kartoffelacker, südlicher Randbereich Blaufichten, westlich Garagen.komplexe 



II zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKleingärt en 
verwilderte Kl eingartenanlage, angrenzend ein offener Graben; 



I J ; .___ _,I 

I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- --- -- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

~:_. 

I ., 

I - - - -- 

,-·. -~ 



[Il Feldrand 
ca. I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrn breiter Streifen zwischen Ackernutzung und ehemaliger Baumschulfl äche zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I V Gartenland 
ehemalige Baumschulanbaufìäche, 

teilweise noch Bestand von Korkenzieberweiden, 
Blaufichtenhecke als südliche Abgrenzung 



V . Gewächshäuser (bebaute Fläche) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
defekte Folien- und Glasgewächshäuser, ehemals zur Schnittrosenanzucht zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t."' ·: . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. , 
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2.Bestandsbeschreibung 

Bestandsliste 
Stanci: 19.6.97 

Parzelle I Kartoffelacker 

Gehölze: 
1 Prunus 'Pflaume'Strauchform 

2 Malus Sorte Strauchform 
ca. 40 Picea pungens glauca (Höhe 3-4m) 

Nutzpflanzen: 
Kartoffelfläche (frei von Wildkräutern) 

1 Rhabarberstaude 

Wildkräuter: 
im teilweise gemähten Randbereich des Kartoffelackers 

Aegopodium podagraria (Giersch) 
Anagallis arvensis (Acker Gauchheil) 

Arterrùsia vulgaris (gem. Beifuß) 
Atriplex bastata (Melde) 

Capsella bursa-pastoris (Hirtentäschel) 
Cirsium arvense (Ackerkratzdistel) 
Convolvulus arvensis (Ackerwinde) 

Euphorbia helioscopia (Sonnenwend-Wolfsmilch) 
Lamium pupureum (Purpurtaubnessel) 

Matricaria discoidea (Strahlenlose Kamille) 
Plantago major (Breitwegerich) 

Polygonum persica (Flohknöterich) 
Ranunculus repens (kriechender Hahnenfuß) 

Rumex obtusifolius (Stumpfbl. Ampfer) 
Sinapsis arven.sis (Ackersea.f) 

Solanum zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnigrum (Schwarzer Nachtschatten) 
Solidago canadensis (kanadische Goldrute) 

Sonchus arven.sis (Ackergänsedistel) 
Stachys arvensis ( Ackerziest) 
Stellaria media (Vogelmiere) 

Syrnphytum offi cinale (Gemeiner Beinwell) 
Taraxacum offi cinale (gem. Löwenzahn) 

Trifolium repens (Weißklee) 
Urtica dioica (Gr. Brennnessel) 

Veronica agrestis (Ackerehrenpreis) 
Veronica persica (Persischer Ehrenpreis) 



Agropyron repens (gem. Quecke) 
Calamagrostis epigejos (Landreitgras) 

Carex hwnil is (Erdsegge) 
Dactylis glomerata (Knäulgras) 

Lolium perenne (Deutsches Weidelgras) 
Phleum pratense (Wiesenlieschgras) 
Poa annua (einjähriges Rispengras) 

Poa trivali s (Gem. Rispengras) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Parzelle II Kl eingärten zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Im Bestand befinden sich Strauchfonnen von diversen Obstgehölzen, die teilweise partiell oder völli g 
virusbefallen sind. Weiterhin wachsen Beerenobstsorten., Ziergehölze, Stauden und Gartenkräuter auf 

den verwilderten Gartenflächen 

Gehölze 

54 Obstgehölze Straucbform, davon 1 O abgestorben., Kir schen virusbefall en 
Diverse Beerenobststräucher (Himbeeren,Brombeeren, Erdbeeren) 

1 Salix viminalis (Korbweide) 
3 Salix fragili s (Knackweide) 

2 Salix caprea (Salweide) 
1 Crateagus monogyn.a (Weißdorn) 

1 Pinus silvestris (gem. Ki efer) 
1 Picea abies (Rotfichte) 

3 Juniperus media Sorte (Strauchwacholder) 
Diverse BeetrosenÆdelrosen 
5 Rosa canina ( Hundsrose) 

Rosa pimpinellefolia(Sandrose) 
2 Coryìus avell ana (Haselnuß) 

1 Coryìus maxima Purpurea (Blutbasel) 
2 Forsythia intermedia Sorte (Forsythie) 
2 Syringa vulgaris (Sorte) (Zierfli eder) 

ca 20 Ligustrum vulgare (Liguster) Hecke 
3 Sympboricarpos albus var. laevigatus (Schneebeere) 



Zierstaudeo.. Küchenkräuter verwilden 

Achill ea ageratifolia (Silbergarbe) 
Aquilegia vulgaris Sorte (Akelei) 

Artemisia Sorte (Edelraute) 
Chrysanthemum leucanthemum Sorte (Wiesenmargeritte) 

Convalariâ maj alis (Maiglöckchen) 
Dianthus plumarius Sorte (Federnelke) 

Hemerocali s Sorte (Taglili e) 
Iri s barbata eliator Sorte (Schwertlili e) 

Iris sibirica (Schwertlili e) 
Lupinus x hybridus Sorte (Lupine) 

Mentha (Gartenminze) 
Paeonia lactifolia (Staudenp:fingstrose) 

Rheum ... (Rhabarber) 
Bohnenkraut, Dill 

Tradescantia x andersoniana (Dreimasterblume) 

Wildkräuter 

Aegopodium podagraria (Giersch) 
Anagallis arvensis (Acker Gauchheil) 

Artemisia vulgaris (gem. Beifuß) 
Atriplex bastata (Melde) 

Capsella bursa-pastoris (Hirtentäschel) 
Cirsium arvense (Ackerkratzdistel) 
Convolvulus arvensis (Ackerwinde) 

Euphorbia helioscopia (Sonnenwend-Wolfsmilch) 
Lamium pupureum (Purpurtaubnessel) 

Matricaria d.iscoidea (Strahlenlose Kamille) 
Plantage major (Breitwegerich) 

Polygonum persica (Flohknöterich) 
Ranunculus repens (kriechender Hahnenfuß) 

Rumex obtusifolius (Stumpfbl. Ampfer) 
Solanum nigrum (Schwarzer Nachtschatten) 
Solidago canadensis (kanadische Goldrute) 

Sonchus arvensis (Acker-Gänsedistel) 
Stachys arvensis ( Ackerziest) 
Stellaria media (Vogelmiere) 

Symphytum offi cinale (Gemeiner Beinwell ) 
Taraxacum offi cio.ale (gem. Löwenzahn) 

Trifolium repens (Weißklee) 
Urtica dioica (Gr. Brennnessel) 

Veronica agrestis (Ackerehrenpreis) 
Veronica persica (Persischer Ehrenpreis) 



Agropyron repens (gem. Quecke) 
Calamagrostis epigejos (Landreitgras) 

Carex bumilis (Erdsegge) 
Dactyli s glomerata (Knâulgras) 

Lolium perenne (Deutsches Weidelgras) 
Phleum pratense (Wiesenlieschgras) 
Poa annua (einjähriges Rispengras) 

Poa trivalis (Gem. Rispengras) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Parzell e ID Feldr and 

Ca. 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOm breiter Streifen, der weder als Ackerland noch als Anzuchtsfläche genutzt wurde (Fläche fast 
ganzflächig zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmit Brennnessel bedeckt). 

Gehölze 

2 Fraxinus excelsior (Esche) Straucbforrn, kein durchgebender Leittrieb 
5 Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

1 Crataegus monogyna (Weißdorn) 

\Vtldkräuter und Gräser 

Aegopodium podagaria (Giersch) 
Agroryron repens (Quecke) 

Anthriscus sylvestris (Wiesenkerbel) 
Arctium lappa (Große Klette) 

Artemisia vulgaris (gem. Beifuß) 
Atriplex bastata (Melde) 

Cirsium arvensis (Ackerkratzdistel) 
Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm) 

Galium verum (Echtes Labkraut) 
Heracleum sphondylium (Bärenklau) 
Poa annua (einjähriges Rispengras) 

Ranunculus repens (kriechender Hahnenfuß) 
Stellaria media (Vogelmiere) 

Urtica dioica (gr. Brennnessel) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• ' o 



Parzelle IV ehern. Gartenland 
(Anzuchtsfläche für Baumschulgehölze) 

Die ehemalige Baumscbulanzuchtsfläche ist südlich von einer zweireihigen Blaufichtenhecke begrenzt. 
Ein Teil Blaufichten wurden bereits gerodet. Ein Quartier von Korkenzieherweiden befindet sieb noch 

auf der Fläche. Größtenteils ist das ehern. Gartenland von Wildkräutern bewachsen. Die folgend 
genannten Sträucher sind hauptsächlich im Bereich der Fichtenhecke selbstausgesät und haben eine 

Höhe vo11 ca. 2m. · - 

Gehölze 

100 Picea pungens glauca (Blaufichte) ca. 3-4m hoch 
3 Rosa canina (Hundsrose) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 Sarnbucus nigra (Schwarzer Holunder) 
Rubus idaeus (Himbeere) 

Rnbus fruticosus (Brombeere) 
2 Comus sanguinea (Echter Hartriegel) 

3 Syringa vulgaris (Flieder) 
5 Symphoricarpos alhus var. laevigatus 

9 Obstgehölze Straucb.,Halbstamm 
I alter Apfelbaum 

Anzuchtsflâche 

ca. 80 vierreihig aufgepflanzte Salix matsudana 'Tortuosa' (Korkenzieherweide) 
Größe bis 2, Om 

Wildkräuter und Gräser 

Aegopodium podagra.ria (Giersch) 
Agropyron repens (Quecke) 

Artemisia vulgaris (gem. Beifuß) 
Atriplex hast.ata (Melde) 

Cirsium arvense (Ackerkratzdistel) 
Dactyli s glomerata (Knäulgras) 
Dipsacus sativus (Weber Karde) 
Lactuca serriola CW-ilder Lattich) 

Lotus corniculatus (Gem. Hornklee) 
Rumex obtusifolius (stumpfbl. Ampfer) 

Sinapsis arvensis (Ackersenf) 
Solid.ago canadensis (kanadische Goldrute) 

Soncbus arvensis (Ackergänsedistel) 
Symphytum offi cinale (Gem. Beinwell) 

Taraxacum offi cinale (gem. Löwenzahn) 
Urtica dioica (Gr. Brennnessel) 

Vicia cracca (Vogelwicke) 



Parzell e V Gewächshäuser zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bestand von 4 alten Glas/bzw. Foliengewächshäusern, in denen sich teilweise zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAan Stellen mit defekten 
Glasscheiben noch Schnittrosen oder Wildrosen (verwilderte Unterlagen) befinden. 

Zwischen den Gewächshäusern hat sich die gleiche Brache entwickelt wie auf den angrenzenden Flächen 
(siehe Parzelle IV) 

3.Bewertung des Naturhaushalts 

Die vorhandene Vegetation zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAim Untersuchungsgebiet läßt auf eine Brachflächenentwicklung schließen, 
die zum Teil nicht länger als ein Jahr zurückliegt. 
Der größte Teil der Fläche ist bis vor kurzer Zeit als GartenJand bewirtschaftet worden. Als Folge von 
Herbizideinsatz hat sich Quecke, Ackerschachtelhahn und Distel verstärkt durchgesetzt, so daß die 
Artenvielfalt stark eingeschränkt wurde. Hinzu kommt die Artverfremdung in den 
Kleingärtnersiedlungen durch die Kultur von nicht einheimischen Stauden und Gehölzen. 
Eine Biotopentwicklung hat in der kurzen Zeit der Brache, bzw. auf Kulturflächen noch nicht 
stattgefunden, so daß die gesamten Flächen der Wertstufe 3 (Bereich mit geringer Bedeutung für den 
Naturschutz) zugeordnet werden können. 
Im Untersuchungsgebiet sind keine gefährdeten Pflanzenarten gesichtet worden. 
Besonders schützenswerte Gehölze (Grundlage: Baumwertermittlung nach Koch) sind im 
Bebauungsgebiet nicht vorhanden. Die Obstgehölze sind größtenteils virusbefallen und als Folge ihrer 
Strauchform nicht von langer Lebensdauer. 

Die angrenzende Blaufichtenhecke dient lediglich dem Windschutz und als Nistgehölz. Sie bietet den 
Kleinlebewesen keinen Lebensbereich. Bereits entstandene Refugien für Kleinlebewesen können 
ausgleichend in Form von Wil dgehölzecken (siehe Kap. 4) wieder hergestellt werden. 
Durch die Baumaßnahme und eine den Vorschriften entsprechende Begrümm.g wird keine 
Beeinträchtigung des vorhandenen Biotoptyps hervorgerufen. 

Den Schutzgütern Boden-, Wasser- und Luft wird eine allgemeine Bedeutung für den Naturschutz 
(Wertstufe 2) zugeteilt, weil äußere Faktoren wie Emmissionen, Versiegelung, Wasserbeeinträchtigung 
u.a. das geplante Bebauungsgebiet nicht sichtbar beeinträchtigen. Wenn der Anteil versiegeher Fläche 
% der Gesamtfläche nicht übersteigt, bleibt die Wertstufe 2 auch nach geplanter Bebauung bestehen. 

Das Ortsbild wird durch das Vorhandensein der Gewächshausruinen, der zerstörten Datschen und der 
Brachfläche innerhalb des Stadtgebietes negativ bewertet und kann durch fachgerechte Begrünung 
qualitativ gewinnen. Aus diesem Grunde ist die Bedeutung für den Naturschutz gering und kann durch 
das Bauvorhaben eine allgemeine Bedeutung (Yv2) erlangen. 

Zusammenfassend wird festgestellt, daß im Zuge der Baumaßnahme keine erheblichen 
Beeinträchtigungen des Naturhaushalts zu erwarten sind. 
Ausgleichsmaßnahmen sind wegen der Zunahme versiegeher Fläche und notwendiger Baumfüllungen 
dennoch erforderlich. Zusätzlich ist die Aufwertung des Istzustandes erstrebenswert, weil er in diesem 
Falle realisierbar ist. 



4. Beurteilung Ausgleichs- und Eingriffsbilanz 

Angesichts der eher geringwertigen Auswirkung der geplanten Baumaßnahme auf den Naturhaushalt ist 
es nicht erforderlich, gesondert Flächen für Ausgleichsmaßnahmen auszuweisen. 

Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAim Rahmen der grünordnerischen Festsetzungen im 
Bebauungsplan sind lobenswert. Deshalb sollte speziell auf deren Durchführung und die folgend 
genannten Ergänzungen geachtet werden. 

l. Anlage einer Wil dgehölzhecke (Grünstreifen) an nördlicher, westlicher und ergänzend als Ersatz der 
Blaufichtenhecke an südlicher Grenze des Plangebietes; 
wo möglich sollt e alle 20 rn ein baumartiges Vogelnährgehölz (Vogelbeere, Wil dapfel, Wildbirne) in die 
Hecke gepflanzt werden. 

2. Regenwasserversickerung auf den Grundstücken wie beschrieben. 

3. Hochstamm- und Strauchpflanzung wie vom Planer gefordert. Da durch die Baumaßnahme 
Obstgehölze vernichtet werden, sollt e je Hausgarten ein Obtbaum gepflanzt werden. 

4.Verwendung von wasserdurchlässigen Pflaster-Materialien auf Stell - und Parkfl ächen incl. Zufahrten 

5. Spielplatz - Abpfl anzung mit einheimischen Gehölzen. 

6. Abgrenzung der Hausgärten vorzugsweise durch Laubgehölzhecken. 
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